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1. Rechtsgrundlage / Auftrag 

• § 13 KiTaG: Verpflichtung zur Aufstellung eines 

Kindertagesstättenbedarfsplanes 

 

• Auftrag an biregio: Überprüfung und Fortschreibung des im Februar 

2021 erstellten Gutachtens zur Entwicklung der Kindertagesstätten im 

Landkreis Vechta 



2. Methodisches Vorgehen 

• Demografische Analyse und Prognose auf Ebene der einzelnen 

Kommunen unter Berücksichtigung der Zuzugsbewegungen, 

Wohnbautätigkeiten, Geschlechterverteilung und regionalen Faktoren 

 

• Rechnerischer Abgleich von Angebot und künftiger Nachfrage 



3. Altersaufbau der Wohnbevölkerung in Promille 



4. Bevölkerungszahl nach Lebensjahren 2019 



5. Bevölkerungsentwicklung 



6. Baulandentwicklung 



7. Prognose der Anzahl der Kinder 



8. Vorhandene / vorzuhaltende Plätze 



9. Bilanz der Gruppen   Ist / Soll 



10. Grafik 1 zu Folie 8 



11. Grafik 2 zu Folie 8 



12. Angebote in den Kitas 



13. Großtagespflege 



14. Tagespflege 



Fazit 

• Bestätigung der Prognose aus Juli 2020  von im Durchschnitt über 1.600 Geburten 
bei den 0 bis 3-Jährigen, Tendenz auf über 1700 ansteigend 

 
• Prozentual niedriger Anteil der Tagespflege/Großtagespflege von fast 30 % über 

24 % auf nun 20 %. 
 
• Politische Beschlüsse über die Einrichtung von neuen Gruppen hat in einigen 

Kommunen zu „Nachfragevorsprung“ geführt, der zu steigenden 
Versorgungsquoten im Bereich U3 (aktuell 39 %) führen könnte. 
 

• Platzbedarf bis 2022:  U3 rund 2.200 Kinder 
   Ü3 rund 5.700 Kinder 
 
• Platzbedarf bis 2024: U3 rund 2.380 Kinder 
   Ü3 rund 5.910 Kinder 
 
• Platzbedarf bis 2029: U3 rund 2.740 Kinder 
   Ü3 rund 6.218 Kinder 

 
 


